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Einleitung

Die Staatenpraxis der Massenausweisungen von Fremden zieht sich seit der An
tike durch die Menschheitsgeschichte.1 Die Gründe sind vielschichtig. Gemein 
ist den historischen Massenausweisungen die Anknüpfung an ein Gruppenmerk
mal: die Zugehörigkeit der Vertriebenen zu einer ethnischen, sozialen, nationa
len, sprachlichen oder religiösen Minderheit. Die Gruppenmerkmale grenzten 
die Ausweisungsadressaten zur Mehrheit ab; das Anderssein stand der Idee eines 
homogenen Staatsvolks entgegen. Daneben dienten Massenausweisungen auch 
schlicht der Kriegsräson oder der Befriedung innerstaatlicher Konflikte und inso
weit auch dem Schutz der Betroffenen.

Trotz des grenzüberschreitenden Charakters von Massenausweisungen fehlte 
es lange Zeit an einer völkerrechtlichen Regelung. Auch die Entwicklung univer
seller und regionaler Menschenrechtsnormen nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
änderte hieran zunächst nichts. Diese Zurückhaltung lässt sich durch das klas
sische völkerrechtliche Verständnis des Ausweisungsrechts als ausschließlich 
nationalstaatliche Prärogative erklären. Die Staaten sind nach diesem Verständ
nis grundsätzlich bei der Ausgestaltung ihrer Migrationspolitik frei und entschei
den daher autonom darüber, welche Ausländer ihr Hoheitsgebiet betreten dürfen 
oder wieder verlassen müssen. Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass 
auch die am 3. September 1953 in Kraft getretene Europäische Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten2 keine ausdrückliche Regelung 
zum Aufenthalt von Ausländern enthält.

1 Vgl. zu Beispielen mit weiteren Nachweisen Henckaerts, Mass expulsion in modern inter
national law and practice, 1995, S.  1–3; Leßmann, Menschenrechtliches Verbot der Kollektiv
ausweisung, in: Thym/Klarmann (Hrsg.), Unionsbürgerschaft und Migration im aktuellen Eu
roparecht, 2017, S.  187 (188–189) Riemer, The Prohibition of Collective Expulsion in Public 
International Law, 2020, S.  8–13.

2 SEV Nr.  005; hinsichtlich der deutschen Fassung wird auf die amtliche Übersetzung 
BGBl. 1952 II 686 in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.10.2010 BGBl. 2010 II, 
S.  1198 abgestellt. Im Folgenden: Konvention, EMRK.



2 Einleitung

A. Gegenstand der Untersuchung

Am 2. Mai 1968 trat das Protokoll Nr.  4 zur Konvention zum Schutze der Men
schenrechte und Grundfreiheiten, durch das gewisse Rechte und Freiheiten ge
währleistet werden, die nicht bereits in der Konvention oder im ersten Zusatz
protokoll enthalten sind3, in Kraft. Erstmals wurde in das Menschenrechtsschutz
system des Europarats eine Regelung zur Ausweisung aufgenommen. Kurz und 
prägnant bestimmt Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK:

Collective expulsion of aliens is prohibited.

Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.

Kollektivausweisungen von Ausländern sind nicht zulässig.4

Als erster völkerrechtlicher Vertrag weltweit untersagt das vierte Zusatzprotokoll 
ausdrücklich Kollektivausweisungen von Ausländern. Andere regionale Men
schenrechtskonventionen sind seitdem diesem Beispiel gefolgt. Mittlerweile ent
halten die Interamerikanische Menschenrechtskonvention5, die Afrikanische 
Men schenrechtskonvention6, die Arabische Menschenrechtscharta7 und die 
Men schenrechtskonvention der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten8 entspre
chende Regelungen.9

3 SEV Nr.  046, BGBl. 1968 II S.  422  – im Folgenden: Viertes Zusatzprotokoll; Protokoll 
Nr.  4 EMRK. Das vierte Zusatzprotokoll gilt mittlerweile in 43 der 47 Konventionsstaaten. 
Griechenland und die Schweiz haben das vierte Zusatzprotokoll nicht unterzeichnet und die 
Türkei und das Vereinigte Königreich haben es zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Der 
Ratifizierungsstand ist abrufbar unter https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/con 
ventions/treaty/046, zuletzt aufgerufen am 12.4.2021 .

4 Die Arbeit verwendet die amtliche Übersetzung der Bundesrepublik Deutschland, BGBl. 
1968 II S.  422. Weitere deutsche Fassungen sind die amtliche Übersetzung Österreichs, BGBl. 
Nr.  434/1969 („Kollektivausweisungen von Fremden sind nicht zulässig“) und die bereinigte 
Übersetzung des Europarats, die zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der 
Schweiz abgestimmt ist („Kollektivausweisungen ausländischer Personen sind nicht zulässig.“).

5 Art.  22 Abs.  9 American Convention on Human Rights: „Pact of San José, Costa Rica“, 
Signed at San José, Costa Rica, on 22 November 1969, UNTS Bd.  1144 (1979), S.  123; deut
sche Übersetzung abgedruckt in EuGrZ, 1980, 435–442. Im Folgenden: AMRK.

6 Art.  12 Abs.  5 African Charter on Human and Peoples’ Rights, Concluded at Nairobi on 27 
June 1981; UNTS Bd.  1520 (1986), S.  217; deutsche Übersetzung abgedruckt in EuGrZ, 1986, 
677–682. Im Folgenden: Banjul-Charta.

7 Art.  26 Abs.  2 S.  2 Arab Charter on Human Rights, 22 May 2004, International Human 
Rights Report 12 (2005), S.  893. Im Folgenden: ACHR.

8 Art.  25 Abs.  4 Commonwealth of Independent States Convention on Human Rights and 
Fundamental Freedoms vom 26. Mai 1995. Der Konvention sind Belarus Kirgistan, Russland 
und Taschikistan beigetreten.

9 Vgl. zu weiteren Regelungen, aus denen sich implizit ein Verbot der Kollektivausweisung 
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Nach den Materialien sollte Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK Massenausweisun
gen, wie sie sich in der jüngeren Vergangenheit der europäischen Geschichte 
vollzogen hatten, verhindern.10 Hiermit dürften die Verfasser die Vertreibungen 
zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg11 sowie während12 und nach13 dem 
Zweiten Weltkrieg gemeint haben. Die Zwischenkriegszeit war geprägt von er
heblichen Zwangswanderungen, die auf die politische Neuordnung Europas und 
die sogenannten „Umsiedlungsverträge“ zwischen den Staaten zurückgingen. 
Diese regelten die Rahmenbedingung für die Überführung bestimmter nationa
ler, sprachlicher oder religiöser Minderheiten aus dem Heimatstaat in den Mut
terstaat.14 Insgesamt waren dadurch etwa zehn Millionen Menschen in Europa 
gezwungen, die Landesgrenzen zu überschreiten. Weitere hunderttausende Juden 
und politisch Verfolgte wurden nach der Machtergreifung der Nationalsozialis
ten aus Deutschland vertrieben. Während des Zweiten Weltkriegs führten insbe
sondere die Gebietszugewinne des Deutschen Reichs in Ost und Ostmitteleuro
pa zu massenhaften Deportationen. Die einheimische Bevölkerung musste im 
Zuge der nationalsozialistischen Lebensraumpolitik den „Volksdeutschen“ wei
chen. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs begann eine Fluchtbewegung kaum vor
stellbaren Ausmaßes: Rund 14 Millionen Deutsche wurden in der Nachkriegszeit 
aus Ost, Ostmittel und Südosteuropa vertrieben.15

Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK spielte trotz seiner symbolischen Bedeutung in 
der Rechtsprechung der Europäischen Kommission für Menschenrechte16 und 

ableiten lässt, Riemer, The Prohibition of Collective Expulsion in Public International Law, 
2020, S.  14–16.

10 Erläuternder Bericht, SEV Nr.  046, Rn.  31.
11 Henckaerts, Mass expulsion in modern international law and practice, 1995, S.  11; 

 Henckaerts, HRLJ 15 (1994), 301 (302).
12 Ermacora, Der Minderheiten und Volksgruppenschutz vor dem Europarat, in: Veiter 

(Hrsg.), System eines internationalen Volksgruppenrechts 2, 1972, 73 (80–81); Pahr, JBl 86 
(1964), 187 (195); Pöschl, in: Korinek/Holoubek/Bezemek et al. (Hrsg.), Österreichisches 
Bundesverfassungsrecht, 2016, 4. ZPEMRK Art.  4, Rn.  13.

13 Dispa/Hausman, ADL 2005, 73 (75); Henckaerts, HRLJ 15 (1994), 301 (302); Howley, 
GILJ 21 (2006–2007), 111 (115); Ermacora, Der Minderheiten und Volksgruppenschutz vor 
dem Europarat, in: Veiter (Hrsg.), System eines internationalen Volksgruppenrechts 2, 1972, 73 
(80–81); Pöschl, in: Korinek/Holoubek/Bezemek et al. (Hrsg.), Österreichisches Bundesver
fassungsrecht, 2016, 4. ZPEMRK Art.  4, Rn.  13.

14 Kimminich, Das Recht auf die Heimat, 3.  Aufl. 1989, 25.
15 Bade/Oltmer, Central Europe, Germany, in: Bade/Emmer/Lucassen et al. (Hrsg.), The 

Encyclopedia of European Migration and Minorities, From the Seventeenth Century to the 
Present, 2011, S.  65 (72–75).

16 Im Folgenden: Kommission, EKMR. Mit Inkrafttreten des Protokolls Nr.  11 zur Konven
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, über die Umgestaltung des durch 
die Konvention eingeführten Kontrollmechanismus am 1. November 1998 (SEV Nr.  155; 
BGBl. 1995 II S.  578), wurde die Kommission abgeschafft. Der Gerichtshof ging aus dieser 
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des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte17 zunächst kaum eine Rolle. 
Massenausweisungen schienen in Europa nach den Schrecken der ersten Hälfte 
des 20.  Jahrhunderts der Vergangenheit anzugehören. Wie trügerisch diese An
nahme war, sollte sich Anfang der 1990er Jahre mit Beginn der ethnischen Kon
flikte im Balkan herausstellen.18 Eine konventionsrechtliche Verantwortlichkeit 
Jugoslawiens oder der aus dem Vielvölkerstaat hervorgegangenen Einzelstaaten 
kam jedoch nicht in Betracht, da sie zum Zeitpunkt der Ereignisse nicht Mitglied 
des Europarats waren.

Es dauerte über drei Jahrzehnte nach Inkrafttreten des vierten Zusatzproto
kolls, bis der Gerichtshof im Jahre 2002 in der Čonka-Entscheidung19 erstmals 
die Verletzung von Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK feststellte. Gegenstand der Ent
scheidung war die Ausweisungspraxis der belgischen Behörden gegenüber Mit
gliedern der ethnischen Minderheit der Roma. Die Entscheidung fügt sich in das 
historische Verständnis der Massenausweisung als Vertreibung einer Minderheit 
ein, auch wenn der Sachverhalt aufgrund der relativ geringen Anzahl der Betrof
fenen mit den Massenausweisungen der ersten Hälfte des 20.  Jahrhunderts kaum 
vergleichbar war. Schon eher vergleichbar waren die tausendfachen Ausweisun
gen von georgischen Staatsangehörigen im Zuge des RusslandGeorgienKon
flikts im Jahr 2006 aus Russland, die durch den Gerichtshof ebenfalls als verbo
tene Kollektivausweisung qualifiziert wurden.20

Mit dem Urteil in der Sache Hirsi Jamaa21 im Jahre 2012 und in der Sache 
Sharifi22 erteilte der Gerichtshof einem rein historischen Verständnis von Art.  4 
Protokoll Nr.  4 EMRK eine Absage. Die Straßburger Richter stellten in diesen 
Verfahren jeweils eine unzulässige Kollektivausweisung fest, obschon sich die 
Sachverhalte in drei wesentlichen Punkten von den historischen Massenauswei
sungen unterschieden: Erstens beruhten die Ausweisungen nicht auf der Zugehö

Reform gestärkt hervor, da er seitdem ausschließlich und ohne vorgeschalteten Filter im Be
schwerdeverfahren zuständig ist. Vgl. hierzu ausführlich Schutter, Courrier hebdomadaire du 
CRISP 1512–1513 (1996), 1–67.

17 Im Folgenden: Gerichtshof, EGMR.
18 Siehe Brunnbauer, Balkans, migration, mid19th century to present, in: Ness (Hrsg.), The 

Encyclopedia of global human migration, 2013, S.  657.
19 EGMR, 5.2.2002, Nr.  51564/99, Čonka ./. Belgien (= NLMR 2002, 22).
20 EGMR GK, 3.7.2014, Nr.  13255/07, Georgien ./. Russland (I) (= NVwZ 2015, 569); 

EGMR, 20.12.2016, Nr.  14594/07, 14597/07, 14976/07, 14978/07, 15221/07, 16369/07 und 
16706/07, Berdzenishvili und andere ./. Russland und EGMR, 20.12.2016, Nr.  19356/07, 
Shioshvili und andere ./. Russland.

21 EGMR GK, 23.2.2012, Nr.  27765/09, Hirsi Jamaa und andere ./. Italien (= NVwZ 2012, 
809).

22 EGMR, 21.10.2014, Nr.  16643/09, Sharifi und andere ./. Italien und Griechenland (= 
NLMR 2014, 433).
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rigkeit der Betroffenen zu einer ethnischen, sozialen, nationalen, sprachlichen, 
religiösen oder sonstigen Gruppe. Zweitens spielte die Anzahl der ausgewiese
nen Personen keine Rolle. Drittens befanden sich die Betroffenen nicht oder nur 
kurze Zeit auf dem Staatsgebiet des ausweisenden Konventionsstaats, sodass sie 
durch die Ausweisung nicht aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Art.  4 Protokoll 
Nr.  4 EMRK hat sich durch diese Rechtsprechung von einem Symbol gegen die 
Massenausweisung der ersten Hälfte des 20.  Jahrhunderts zu einem relevanten 
Instrument des Ausweisungsschutzes in Europa entwickelt. Die Auswirkungen 
dieser Entwicklung auf den Schutzbereich von Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK sind 
bisher weitgehend unerforscht geblieben und bilden den Gegenstand der Unter
suchung.23

B. Methoden der Untersuchung

Methodisch greift die Untersuchung auf die Auslegungskriterien des Gerichts
hofs und die Analyse der Rechtsprechung zurück. Soweit die Darstellung zur 
Veranschaulichung innerstaatliches Recht hinzuzieht, geschieht dies am Beispiel 
des deutschen und französischen Rechts.

Die Auslegung von Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK aus der Perspektive des Ge
richtshofs ergibt sich bereits aus dessen Stellung im System der Konvention. Der 
Gerichtshof ist nach Art.  19 EMRK als letztinstanzliche Autorität dazu berufen, 
die Einhaltung der Verpflichtungen durch die Konventionsstaaten sicher zu stel
len, die wiederum nach Art.  46 Abs.  1 EMRK verpflichtet sind, die Urteile des 
Gerichtshofs zu befolgen. Die Auslegung aus der Perspektive des Gerichtshofs 
ist auch aus praktischen Gründen geboten, da nur in diesem Fall eine einheitliche 
Anwendung der Konvention in den Konventionsstaaten gewährleistet ist.

23 Die Monografien von Köhler, Das Massenvertreibungsverbot im Völkerrecht, 1999 und 
Henckaerts, Mass expulsion in modern international law and practice, 1995, legen ihren Fokus 
auf Massenausweisungen weltweit und sind zeitlich vor der Rechtsprechungsentwicklung zu 
Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK erschienen. Erstmals hat sich Riemer, The Prohibition of Collec
tive Expulsion in Public International Law, 2020, mit dem Verbot der Kollektivausweisung aus 
einer völkerrechtlichen Perspektive vertieft mit Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK befasst. In der 
Kommentarliteratur findet eine vertiefte Auseinandersetzung durch Brandl, in: Pabel/Schmahl/
Karl (Hrsg.), Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Art.  4 
EMRKK/Prot 4 und Pöschl, in: Korinek/Holoubek/Bezemek et al. (Hrsg.), Österreichisches 
Bundesverfassungsrecht, 2016, 4. ZPEMRK Art.  4, statt. Über Urteilsbesprechungen hinaus 
haben sich Deumeland, AWR Bulletin: Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen 1984, 182–
187; Dispa/Hausman, ADL 2005, 73–86; Rietiker, STLR 39 (2016), 651–682; Leßmann, Men
schenrechtliches Verbot der Kollektivausweisung, in: Thym/Klarmann (Hrsg.), Unionsbürger
schaft und Migration im aktuellen Europarecht, 2017, S.  187–214 und zuletzt Arlettaz, CYIL/
ACDI 56 (2019), 58–97, in kürzeren Abhandlungen mit Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK befasst.
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Aus der Konvention selbst lassen sich kaum Auslegungsregeln ableiten.24 Der 
Gerichtshof bezieht sich in ständiger Rechtsprechung auf Art.  31–33 des Wiener 
Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 196925.26 Nach 
Art.  31 WÜV ist ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der 
gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden 
Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen.

Ausgangspunkt der Auslegung ist demnach der Wortlaut, die gewöhnliche Be
deutung des Textes. Für die Auslegung der Konvention ist nur die bindende eng
lische und französische Fassung heranzuziehen.27 Beide Fassungen sind nach 
Art.  33 Abs.  1 WÜV gleichermaßen verbindlich, und es wird vermutet, dass den 
Begriffen in beiden Fassungen dieselbe Bedeutung zukommt. Sofern nach An
wendung der allgemeinen Auslegungskriterien dennoch beide Fassungen zu un
terschiedlichen Ergebnissen führen, ist gemäß Art.  33 Abs.  4 WÜV die Ausle
gung zu wählen, die unter Berücksichtigung von Ziel und Zweck der Konvention 
die Wortlaute am besten miteinander in Einklang bringt.

Im Rahmen des systematischen Zusammenhangs berücksichtigt der Gerichts
hof sowohl konventionsinterne als auch konventionsexterne Quellen. Die einzel
nen Konventionsrechte sind Bestandteile eines Vertrages zum Schutz der Men
schenrechte und daher als Ganzes zu sehen und in diesem Sinne auszulegen, um 
die Einheit und die Übereinstimmung zwischen den Bestimmungen zu fördern.28 
Auch die Zusatzprotokolle sind Teil des Konventionssystems, auch wenn sie 
nicht von allen Konventionsstaaten unterzeichnet und ratifiziert wurden.29 Da
neben sind alle Regeln und Grundsätze des Völkerrechts zu berücksichtigen, die 
zwischen den Konventionsstaaten anwendbar sind.30 Der Gerichtshof berück

24 Vgl. etwa das Missbrauchsverbot nach Art.  17 EMRK und Art.  53 EMRK, nachdem die 
Anwendung der Konventionsrechte keine weiterergehenden Rechte und Freiheiten beschrän
ken soll.

25 UNTS Bd.  1155, S.  331; BGBl. 1985 II S.  927  – im Folgenden: WÜV.
26 Grundlegend EGMR Pl., 21.2.1975, Nr.  4451/70, Golder ./. Vereinigtes Königreich (= 

EGMR- E 1, 146), Rn.  29; statt vieler EGMR GK, 12.11.2008, Nr.  34503/97, Demir und Bay-
kara ./. Türkei (= NJOZ 2010, 1897), Rn.  65 und EGMR GK, 23.2.2012, Nr.  27765/09, Hirsi 
Jamaa und andere ./. Italien (= NVwZ 2012, 809), Rn.  170. Zur Anwendung der WÜV in der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs Ulfstein, IJHR 23 (2019), 1–18.

27 Schlussformel des Vertragstexts vom 4.11.1950.
28 Vgl. bereits EGMR Pl., 6.9.1978, Nr.  5029/71, Klass und andere ./. Deutschland (= NJW 

1979, 1755), Rn.  68. Statt vieler EGMR GK, 12.11.2008, Nr.  34503/97, Demir und Baykara ./. 
Türkei (= NJOZ 2010, 1897), Rn.  66 und EGMR GK, 23.2.2012, Nr.  27765/09, Hirsi Jamaa 
und andere ./. Italien (= NVwZ 2012, 809), Rn.  171.

29 EGMR GK, 5.10.2000, Nr.  39652/98, Maaoui ./. Frankreich (= ÖJZ 2002, 109), Rn.  36.
30 EGMR GK, 12.11.2008, Nr.  34503/97, Demir und Baykara ./. Türkei (= NJOZ 2010, 

1897), Rn.  66 mit Verweis auf Art.  32 Abs.  3 lit.  c) WÜV.
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sichtigt darüber hinaus teilweise aber auch völkerrechtliche Abkommen, denen 
die Konventionsstaaten nicht31 oder nur teilweise32 beigetreten sind.

Der Sinn und Zweck des Konventionsrechts ist für den Gerichtshof wohl das 
bedeutendste Auslegungskriterium. Bei der Suche nach dem Sinn und Zweck 
einer Konventionsnorm sind die der Konvention zugrunde liegenden Prinzipien 
zu berücksichtigen.33 Der Gerichtshof betont in ständiger Rechtsprechung die 
Notwendigkeit eines effektiven Schutzes durch die Konvention. Dieser muss 
praktisch und wirksam sein und nicht theoretisch und illusorisch.34 Der soge
nannte „effet utile“ lässt sich auch aus Art.  31 Abs.  1 WÜV ableiten. Da die 
 Parteien einen Vertrag geschlossen haben, der Anwendung finden soll, hat der 
Richter unter den verschiedenen Möglichkeiten die Auslegung zu wählen, die  
am ehesten die Wirksamkeit des Vertrags garantiert (ut res magis valeat quam 
pereat).35 Darüber wird durch die effektive Auslegung eine möglichst weite Gel
tung der Konventionsrechte begründet.36 Mit dem Verweis auf die Konvention 
als lebendes Instrument, das unter Berücksichtigung der heutigen Umstände aus
gelegt werden muss, hat der Gerichtshof schließlich die sogenannte dynamische 
oder evolutive Auslegung der Konvention fest verankert.37 Sie ermöglicht dem 
Gerichtshof, neue Phänomene und gesellschaftliche Veränderungen bei der Aus
legung der Konventionsrechte zu berücksichtigen.38 Die dynamische Auslegung 

31 EGMR Pl., 7.7.1989, Nr.  14038/88, Soering ./. Vereinigtes Königreich (= NJW 1990, 
2183), Rn.  88 (Interamerikanische Menschenrechtskonvention).

32 Ausführlich mit weiteren Nachweisen EGMR GK, 12.11.2008, Nr.  34503/97, Demir und 
Baykara ./. Türkei (= NJOZ 2010, 1897), Rn.  65–86.

33 Vgl. Letsas, der die Prinzipientheorie Ronald Dworkins auf die Auslegung der Konven
tion anwendet, Letsas, A theory of interpretation of the European Convention on Human 
Rights, 2009, S.  40. Ebenfalls unter Rückgriff auf die Prinzipientheorie Dworkins Souvignet, 
La prééminence du droit dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, 
2012, S. Rn.  143; kritisch Baade, Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als Dis
kurswächter, Zur Methodik, Legitimität und Rolle des Gerichtshofs im demokratischrechts
staatlichen Entscheidungsprozess, 2017, S.  96.

34 Erstmals EGMR, 9.10.1979, Nr.  6289/73, Airey ./. Irland (= EGMR-E 1, 414), Rn.  24 
(The Convention is intended to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights 
that are practical and effective./La Convention a pour but de protéger des droits non pas 
théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs.); statt vieler EGMR GK, 23.2.2012, 
Nr.  27765/09, Hirsi Jamaa und andere ./. Italien (= NVwZ 2012, 809), Rn.  175.

35 Rietiker, NJIL 79 (2010), 245 (256).
36 Rietiker, NJIL 79 (2010), 245 (259–260).
37 Ständige Rechtsprechung seit EGMR, 25.4.1978, Nr.  5856/72, Tyrer ./. Vereinigtes Kö-

nigreich (= EGMR-E 1, 268), Rn.  33; statt vieler EGMR GK, 23.2.2012, Nr.  27765/09, Hirsi 
Jamaa und andere ./. Italien (= NVwZ 2012, 809), Rn.  175.

38 Rietiker, NJIL 79 (2010), 245 (261).
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ist auch in der Präambel der Konvention angelegt, nach dem es Ziel des Europa
rats ist, die Menschenrechte und Grundfreiheiten fortzuentwickeln.39

Subsidiär kann nach Art.  32 WÜV auch auf die Materialien der Konvention 
zurückgegriffen werden, um den Sinn der Vorschrift zu bestätigen, oder um ihn 
festzulegen, wenn er anderenfalls mehrdeutig oder dunkel bliebe oder zu einem 
Ergebnis führen würde, das offenbar sinnwidrig oder unvernünftig wäre.40 Der 
Gerichtshof legt seiner Auslegung immer wieder unter Bezugnahme auf die 
 travaux préparatoires den historischen Willen der Konventionsstaaten zugrun
de.41 Dass lediglich Belgien, Dänemark, Deutschland, Irland, Italien, Luxem
burg, Norwegen, Österreich, Schweden und das Vereinigte Königreich, also nur 
zehn Konventionsstaaten, das vierte Zusatzprotokoll am 16. September 1963 
unterzeichnet haben, ist sicherlich ein gewichtiges Argument gegen die histori
sche Methode, schließt einen Rückgriff auf diese jedoch nicht aus.42

Die Urteile des Gerichtshofs erwachsen nur für die Verfahrensbeteiligten in 
Rechtskraft. Sie ist auf den Sachverhalt und die vorgebrachten Rügen der Kon
ventionsverletzungen beschränkt. Art.  46 Abs.  1 EMRK stellt insoweit klar, dass 
nur der beteiligte Konventionsstaat verpflichtet ist, das Urteil zu befolgen. Die 
Rechtskraft inter partes bedeutet jedoch nicht, dass der Gerichtshof sich nicht 
grundsätzlich an seine Rechtsprechung gebunden sieht. Der Gerichtshof legiti
miert seine Rechtsprechung in den Urteilsgründen mit dem Verweis auf Präze
denzfälle. Nicht umsonst leiten die Straßburger Richter die Rechtsausführungen 
mit der Darstellung der allgemeinen Grundsätze und dort aufgeführten Recht
sprechungsbeispiele ein, bevor diese Grundsätze auf den konkreten Fall ange
wendet werden. Dies bedeutet nicht, dass die Rechtsprechung in Stein gemeißelt 
ist. Im Interesse der Rechtssicherheit, der Vorhersehbarkeit und der Gleichheit 
vor dem Gesetz, weicht der Gerichtshof jedoch nicht ohne gute Gründe von frü
heren Entscheidungen ab.43 Die in dieser Untersuchung vorzunehmende Analyse 
der Entscheidungen der Kommission und des Gerichtshofs soll gefestigte Grund

39 Zur dynamischen Ausweisung und ihren Grenzen Theil, EPL 23 (2017), 587–614; van 
Drooghenbroeck, Retour sur l’interprétation „involutive“ de la Convention européenne des 
droits de l’Homme, in: Cartuyvels/Bailleux/Bernard et al. (Hrsg.), Le droit malgré tout, Hom
mage à François Ost, 2018, 417 (439); Breuer, ZÖR 68 (2013), 729–766.

40 Ausdrücklich auf Art.  32 WÜV verweisend EGMR GK, 23.2.2012, Nr.  27765/09, Hirsi 
Jamaa und andere ./. Italien (= NVwZ 2012, 809), Rn.  171.

41 Statt vieler EGMR Pl., 28.8.1986, Nr.  9704/82, Kosiek ./. Deutschland (= EGMRE 3, 
254), Rn.  34–35.

42 Vgl. etwa EGMR GK, 5.10.2000, Nr.  39652/98, Maaoui ./. Frankreich (= ÖJZ 2002, 
109), Rn.  36–37 sowie EGMR GK, 23.2.2012, Nr.  27765/09, Hirsi Jamaa und andere ./. Italien 
(= NVwZ 2012, 809), Rn.  174.

43 EGMR GK, 12.11.2008, Nr.  34503/97, Demir und Baykara ./. Türkei (= NJOZ 2010, 
1897), Rn.  153.
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sätze der Rechtsprechung zu Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK aufzeigen und mit den 
Ergebnissen der Auslegung spiegeln.

C. Gang der Untersuchung

Das Verbot der Kollektivausweisung aus Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK schränkt 
die grundsätzlich weite Prärogative der Konventionsstaaten im Ausweisungs
recht ein. Zu klären ist in einem ersten Schritt der Unterschied zwischen der 
grundsätzlich zulässigen Individualausweisung und der unzulässigen Kollektiv
ausweisung. Das erste Kapitel befasst sich daher ausschließlich mit dem Tat
bestandsmerkmal „Kollektiv“ (collective44). Dieser Begriff wird weder in der 
Konvention noch in den Zusatzprotokollen näher erläutert und bedarf daher einer 
definitorischen Annäherung. Dabei zeigt sich, dass das Kollektivmerkmal sich 
nicht auf eine quantitative oder qualitative Anknüpfung beschränkt. Sowohl die 
objektive Anknüpfung nach der Anzahl der ausgewiesenen Personen als auch die 
subjektive Anknüpfung nach der Gruppenzugehörigkeit der ausgewiesenen Per
sonen verwirklichen das Ziel von Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK nur unzureichend, 
willkürliche und diskriminierende Ausweisungen zu verhindern. Dieses Ziel 
kann vielmehr nur durch eine negative Abgrenzung zur Individualausweisung 
anhand des Merkmals der Einzelfallprüfung erreicht werden. Soweit einer Aus
weisung keine Einzelfallprüfung zugrunde liegt, handelt es sich unabhängig von 
der Anzahl der ausgewiesenen Personen und dem Ausweisungsmotiv nicht mehr 
um eine Individualausweisung, sondern um eine Kollektivausweisung (§  1). Der 
normative Gehalt des Rechts auf Einzelfallprüfung ist Gegenstand der weiteren 
Untersuchung. Sie zeigt, dass den Konventionsstaaten in ihrer Ausweisungspra
xis trotz ihres relativ weiten Ermessensspielraums durch das Diskriminierungs
verbot Grenzen gesetzt werden. Jede Ausweisung, die auf einer ungerechtfertig
ten Ungleichbehandlung gleicher Sachverhalte beruht, verletzt demnach Art.  4 
Protokoll Nr.  4 EMRK. Neben dem materiellen Schutz verleiht das Recht auf 
Einzelfallprüfung auch Verfahrensrechte. Diese müssen gewährleisten, dass die 
Adressaten einer Ausweisungsentscheidung die Möglichkeit haben, gegenüber 
den Behörden alle Umstände, die einer Ausweisung entgegenstehen könnten, 
vorzubringen. Die Behörden sind sodann verpflichtet, die Argumente bei ihrer 
Entscheidung zu berücksichtigen (§  2).

44 Soweit der englische und der französische Begriff identisch ist, wird er nur einmal aufge
führt. Im Übrigen stehen der englische und der französische Begriff in dieser Reihenfolge nach
einander.
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Nachdem der normative Gehalt des Rechts auf Einzelfallprüfung bestimmt 
wurde, befasst sich das Zweite Kapitel mit dem Anwendungsbereich dieses 
Rechts. Zunächst wird der persönliche Anwendungsbereich dargestellt. Berech
tigt aus Art.  4 Protokoll Nr.  4 EMRK sind alle Personen, die nicht die Staats-
angehörigkeit des ausweisenden Konventionsstaats besitzen. Verpflichtet ist der 
Konventionsstaat, unter dessen Hoheitsgewalt der Betroffene sich befindet (§  3). 
Der sachliche Anwendungsbereich richtet sich nach dem Begriff der Ausweisung 
(expulsion). Die Untersuchung soll aufzeigen, dass dieser Begriff nicht 
rechtstechnisch zu verstehen ist, sondern vielmehr alle Maßnahmen erfasst, die 
einen Ausländer zwingen, einen Ort zu verlassen (§  4). Dieses Verständnis des 
Ausweisungsbegriffs hat auch einen maßgeblichen Einfluss auf den örtlichen 
Anwendungsbereich des Rechts auf Einzelfallprüfung. Dieser ist nicht zwingend 
auf das Staatsgebiet des ausweisenden Konventionsstaats beschränkt, sondern 
richtet sich nach Art.  1 EMRK, sodass das Recht auf Einzelfallprüfung unabhän
gig vom Ort Anwendung findet, soweit ein Konventionsstaat die Hoheitsgewalt 
über eine Person ausübt (§  5).
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